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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Soziales, Jugend, Schule und Integration 
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten 
 
Geschäftsbereich 2.1 Soziales, Jugend, 
Schule und Integration 
103 - Grünflächen und Forsten 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Elke Stapff / Roman Bensch 
+49 202 563 4677 / 6891 
+49 202 563 8137 
elke.stapff@stadt.wuppertal.de 
roman.bensch@stadt.wuppertal.de 
 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

05.11.2021 
 
VO/1586/21 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

09.11.2021 Ausschuss für Finanzen Empfehlung/Anhörung 
11.11.2021 Hauptausschuss Empfehlung/Anhörung 
16.11.2021 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Außenanlage Stadtteilzentrum – Sozialer Zusammenhalt Heckinghausen 

 
Grund der Vorlage 
 
Zur Auftragsvergabe im Jahr 2021 der Maßnahme „Außenanlage Stadtteilzentrum“ wird eine 
außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (gemäß § 85 Absatz 1 Satz 2 GO) im 
Haushaltsjahr 2021 benötigt.  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal beschließt eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 
(gemäß § 85 Absatz 1 Satz 2 GO) im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.000.000 €, um die 
Maßnahme „Außenanlage Stadtteilzentrum“ noch im Jahr 2021 beauftragen und im Jahr 
2022 umsetzen zu können.  
 

 
Einverständnisse 
 
Der Stadtkämmerer ist einverstanden. 
 
Unterschrift 
 
Dr. Kühn   Meyer 
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Begründung 
 
Das Stadtteilzentrum Heckinghausen ist seit Herbst 2021 in Betrieb und bietet neben 
Beratungs- und Unterstützungsangeboten insbesondere offene Kinder- und Jugendarbeit an. 
Angeboten werden unter anderem: Hausaufgabenbetreuung, Spieletreff für Kinder, 
Teenietreff, Jugendcafé etc. Schwerpunkt in der offenen Kinder- und Jugendarbeit dieser 
Einrichtung ist die Sport- und Erlebnispädagogik. Dabei spielt die Außenanlage eine wichtige 
Rolle in der Umsetzung dieser pädagogischen Angebote, weshalb die Umgestaltung in ein 
attraktives Außengelände zeitnah erfolgen sollte.  
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat die Durchführung der Neugestaltung der Außenanlage des 
Stadtteilzentrums Heckinghausen mit Beschluss vom 01.03.2021 zur Drucksache Nr. 
VO/0046/21 beschlossen. Die Maßnahme ist Teil des Förderprogramms Sozialer 
Zusammenhalt Heckinghausen (Zuwendungsbescheid 04/041/21 vom 29.07.2021).  
 
Um den Kindern zeitnah eine einrichtungsgerechte Außenanlage bereitzustellen, wurde 
umgehend nach Erhalt des Zuwendungsbescheides wie im Ratsbeschluss gefordert die 
Ausschreibung auf den Markt gebracht. Der Stadt Wuppertal liegt nun ein im Kostenrahmen 
befindliches Submissionsergebnis vor. Die entsprechenden Haushaltsmittel für die 
Durchführung der Maßnahme sind im Haushaltsplan 2020/2021 für das Jahr 2022 
veranschlagt. Es fehlt jedoch die notwendige Verpflichtungsermächtigung, sodass eine 
Beauftragung im Vorgriff auf einen noch nicht beschlossenen Haushaltsplan 2022/2023 
haushaltsrechtlich nicht möglich ist.  

Durch die Verpflichtungsermächtigung wird verhindert, dass das laufende Vergabeverfahren 
aufgehoben werden muss. Auf dem Bausektor zeichnet sich bereits jetzt eine 
Kostensteigerung ab, die bei einer erneuten Ausschreibung zu deutlichen Mehrkosten führen 
dürfte. Der Baubeginn würde sich auf Anfang Oktober 2022 verschieben (Rodungsarbeiten) 
und die Baumaßnahme könnte dadurch erst im Frühjahr 2023 fertiggestellt werden. Dies 
würde zu erheblichen Einschränkungen in der pädagogischen Arbeit der Einrichtung führen. 

 
 
 
 
Klimacheck 

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die 
Klimafolgenanpassung? 

x neutral /nein 

☐ ja, positive Auswirkungen 

☐ ja, negative Auswirkungen 

 
Kosten und Finanzierung 
 
Die Maßnahme ist mit Gesamtausgaben in Höhe von 1.002.555 € im Rahmen des 
Förderprogramms Sozialer Zusammenhalt Heckinghausen am 29.07.2021 bewilligt worden.  

Aus oben genanntem Förderprogramm werden 802.044 € (80 %) finanziert, der kommunale 
Eigenanteil von 20 % entspricht 200.511 €. Dieser ist im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 
2022 veranschlagt.   
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Die Maßnahme wird im Jahr 2022 kassenwirksam. 
 
Zeitplan 
 
Die Baumaßnahme soll zeitnah im Jahr 2021 beauftragt werden und im Januar 2022 
beginnen. Die Fertigstellung ist im Sommer 2022 geplant.   
 

 
Anlagen 
 
keine 
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